
Vereiste Rampe „kostet“ 13.000 €
ZIVILVERFAHREN: Bodenheizung kaputt – Frau gestürzt – Kondominiumsverwaltung haftet für Schaden

BOZEN (rc). Nicht vorhersehbar
war laut Gerichtsurteil für die
60-Jährige, dass sich unter der
verschneiten Zugangsrampe zu
einem Kondominium eine Eis-
schicht befand. Die Frau stürzte
und brach sich das Handgelenk.
Jetzt muss die Verwaltung eines
Brunecker Kondominiums für
ihren Schaden aufkommen.

Kondominiumsverwalter tun
gut daran, in allen Bereichen,
die zum Gebäude gehören, für
die Sicherheit von Bewohnern
und Besuchern zu sorgen. Das
zeigt das jüngste Urteil der Au-
ßenstelle Bruneck des Landes-
gerichtes. Richter Thomas Weis-
steiner verdonnerte die Verwal-
tung eines örtlichenMehrfamili-

enhauses zu 13.200 Euro Scha-
denersatz und zur Erstattung der
Verfahrenskosten der Klägerin
(rund 2000 Euro).

Die 60-Jährige war im Jänner

2009 auf einemGehweg, der Teil
des Gebäudekomplexes ist, auf
einer Eisplatte gestürzt. Beim
Versuch, den Sturz noch abzu-
fangen, brach sich die Frau das
linke Handgelenk – mit bleiben-
dem Körperschaden.

Die Kondominiumsverwal-
tung zahlte ihr 1300 Euro Scha-
denersatz. Die Schadenersatz-
ansprüche der Frau, die von der
Rechtsanwaltskanzlei Wenter &
Gabrieli vertreten wurden, wa-
ren aber viel höher. Wie Rechts-
anwalt Johannes Happacher vor
Gericht argumentierte, sei die
Eisschicht auf der Zugangsram-
pe mit Schnee überzuckert ge-
wesen. Dass sich darunter Eis
gebildet hatte, sei nicht offen-

sichtlich erkennbar gewesen. Ei-
gentlich war die Rampe sogar
mit einer Bodenheizung ausge-
stattet, Zeugenaussagen zufolge
war diese aber zu demZeitpunkt
ausgefallen. Das Gericht befand,
das die Kondominiumsverwal-
tung haftbar zu machen sei. Der
Kausalzusammenhang zwi-
schen dem Sturz und der Ver-
wahrerhaftung des beklagten
Kondominiums ergebe sich aus
der Tatsache, dass die Rampe
nicht ordnungsgemäß von
Schnee und Eis befreit worden
sei. Auch der Ausfall der Hei-
zung sei der beklagten Partei an-
zulasten. Eine Mitverantwor-
tung der Klägerin bestehe laut
Urteil nicht. © Alle Rechte vorbehalten

Ausgabe dol; Ressort südt; ArtikelName südt-02-09; erschienen am 22.05.2013; erstellt von ulrike.stubenruss

Das Landesgericht, Außenstelle
Bruneck, hat die Schadenersatz-
klage angenommen. mt


